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Auftrag zur Herstellung eines Multimedia-Hausanschlusses im Rahmen des 
geförderten Breitbandausbaus in Kombination mit einem fitflat Versorgungs-
vertrag (Aktion) 
 
      Angebots-/Auftragsnummer 

            (von neu-medianet auszufüllen) 

Für das Bauvorhaben 
 

Straße:  
PLZ und Ort:  

 
erteile/n ich/wir (bei mehreren Grundstückseigentümern bitte möglichst gemeinschaftlich ausfüllen) 
 

Name:  
Vorname:  
Name:   
Vorname:  
Straße:  
PLZ und Ort:  
E-Mail-Adresse 
(freiwillige Angabe für Telekommunika-
tion) 

 

Telefonnummer: 
(freiwillige Angabe für kurzfristige Ab-
stimmungen) 

 
 

 
– im Folgenden „Auftraggeber“ genannt – der neu-medianet GmbH, John-Schehr-Straße 1, 17033 
Neubrandenburg, USt-IdNr. DE137270540 (im Folgenden „neu-medianet“ genannt), 
 
den Auftrag, einen Multimedia-Hausanschluss herzustellen, dessen Lage/Verlauf sich aus dem als An-
lage beigefügten Protokoll für die Aufmaßerstellung ergibt. Das Protokoll ist Bestandteil dieses Auftra-
ges. 
 
1. Kosten/Umsatzsteuer 

 
Die Kosten für den Hausanschluss betragen  
 

netto       250,00 EUR 
zzgl. USt. (zzt. 19 %)        47,50 EUR 
brutto       297,50 EUR 

 
sofern der Auftraggeber zeitgleich mit diesem Auftrag einen fitflat Versorgungsvertrag mit einer Min-
destvertragslaufzeit von 24 Monaten abschließt, dessen Vertragsbeginn auch für einen (maximal bis 
zu 24 Monate) in der Zukunft liegenden Zeitpunkt gewählt werden kann (z. B. weil derzeit noch eine 
Bindung an einen anderen Anbieter besteht).  
 

Ich/Wir bin/sind darauf hingewiesen worden, dass für den Fall, dass ein fitflat Versorgungsver-
trag nicht abgeschlossen oder dieser widerrufen wird, die Kosten für den Multimedia-Hausan-
schluss pauschal 
 
netto       1.550,00 EUR 
zzgl. USt. (zzt. 19 %)          294,50 EUR 
brutto        1.844,50 EUR 
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betragen und vierzehn (14) Tage nach Zugang der Rechnung fällig und an neu-medianet zu zah-
len sind. 

 
Ich bin/Wir sind selbst Bauunternehmer im Sinne von § 13b Absatz 2 Nummer 4 Umsatzsteuergesetz 
(UStG): 

 
Ja 
Nein 

 
(Hinweis: Für Unternehmer, die selbst nachhaltig Bauleistungen erbringen, tritt ein Übergang der Schuldnerschaft der Umsatzsteuer nach § 
13b Absatz 5 Satz 2 UStG ein. Das gilt für Unternehmen im Sinne von § 2 UStG, die zum Personenkreis des § 13b Absatz 2 UStG gehören und 
die Leistungen im Sinne des § 13b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG erbringen. Die Steuerschuld geht auch dann an den Leistungsempfänger 
über, wenn die Leistung für den Privatbereich des Bauunternehmers erbracht wird, § 13b Absatz 5 Satz 6 UStG.) 
 
2. Grundstücksbeeinträchtigung und Zeitlicher Ablauf 

 

Mit den, mit der Herstellung des Multimedia-Hausanschlusses verbundenen, Arbeiten und Nut-
zungseinschränkungen auf meinem/unserem Grundstück bin ich/sind wir ausdrücklich einver-
standen. 

 
Der zeitliche Ablauf der Herstellung des Hausanschlusses gestaltet sich wie folgt: 
 
1) Vor Beginn der Arbeiten erhält der Auftraggeber rechtzeitig eine Information. Der weitere, kon-

krete Ablauf sowie ein Termin werden dann gemeinsam abgestimmt. 
2) Bei Hausneubauten gilt Folgendes: Leerrohre können in der Regel erst gelegt werden, wenn die 

Kanalisation und die entsprechenden Versorgungsleitungen wie Wasser und Gas verlegt worden 
sind. Die Trasse muss frei von Hindernissen (z. B. Aushub- oder Baumaterial) sein. Sofern bereits 
Leerrohre verlegt worden sind, können diese ggf. mitgenutzt werden, sofern sie den Tauglichkeits-
anforderungen von neu-medianet hinsichtlich Verlegung und Material entsprechen. 

 
3. Eigentum/Sicherung/Kostentragung 
 
Der Multimedia-Hausanschluss gehört zu den Betriebsanlagen der neu-medianet und steht in deren 
Eigentum. Er darf nur durch neu-medianet oder deren Beauftragte hergestellt, unterhalten, erneuert, 
abgetrennt und beseitigt werden. Der Auftraggeber wird daher den Multimedia-Hausanschluss zu-
gänglich halten und vor Beschädigungen schützen. Kosten des Multimedia-Hausanschlusses trägt neu-
medianet, es sei denn die Kosten werden für dessen Erstellung oder für dessen Reparatur/Verände-
rungen, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Anlage des Auftraggebers erforderlich oder aus 
anderen Gründen von ihm veranlasst werden, notwendig. 
 
4. Widerrufsrecht/Vorzeitiger Baubeginn/Wertersatz/Telekommunikative Übermittlung 

  
Widerrufsrecht für Verbraucher 
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Auftrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Auslösung des Auftrages. Um das Widerrufsrecht aus-
zuüben, muss neu-medianet (neu-medianet GmbH, John-Schehr-Straße 1, 17033 Neubrandenburg; Tel. 0395 
3500-999, Fax 0395 3500-990, E-Mail-Adresse Netzkundenservice@neu-sw.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Auftrag zu widerrufen, 
informiert werden. Dafür kann das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwendet werden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesandt wird. 
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Folgen des Widerrufs 
Wird der Auftrag widerrufen, hat neu-medianet alle erhaltenen Zahlungen, die sie aufgrund des Auftrages vom 
Auftraggeber erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Auftrages bei neu-medianet eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, 
mit dem Auftraggeber wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wegen dieser Rück-
zahlung Entgelte berechnet. Für den Fall, dass die Errichtung des Hausanschlusses innerhalb von 14 Tagen ab 
Auftragserteilung erfolgen kann, erklärt der Auftraggeber im Hinblick auf das oben stehende Widerrufsrecht, 
zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen): 
 

Ich/Wir verlange/n ausdrücklich, dass die Arbeiten zur Errichtung des Hausanschlusses – soweit möglich – 
auch begonnen werden sollen, wenn diese innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung – also vor Ablauf 
der Widerrufsfrist – erfolgen. Für den Fall, dass ich/wir mein/unser Widerrufsrecht ausüben, bin ich/sind 
wir verpflichtet, neu-medianet für die ab Auftragserteilung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem neu-medianet 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Auftrages unterrichtet wurde, erbrachte Leistung 
gemäß § 357 Absatz 8 des Bürgerlichen Gesetzbuches einen angemessenen Betrag als Wertersatz zu leis-
ten. 

 
Einwilligungserklärung zur telekommunikativen Übermittlung von rechtserheblichen Erklärungen 

Ich bin/Wir sind mit einer telekommunikativen Übermittlung von rechtserheblichen Erklärungen einver-
standen. neu-medianet ist in diesem Fall berechtigt, mir/uns über die oben genannte E-Mail-Adresse 
rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung des Hausan-
schlussvertrages zuzusenden (z. B. Angebot im Fall von Mehrkosten, Auftragsannahme, Mitteilungen über 
den Baubeginn etc.). Ich bin/Wir sind verpflichtet, Änderungen der Kontaktdaten neu-medianet unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen. 

 
5. Datenschutz 
 
Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ist:  

 
neu-medianet GmbH, John-Schehr-Straße 1, 17033 Neubrandenburg,     
  
www.fitflat.de, info@fitflat.de, Tel. 0395 3500-300, Fax 0395 35003998.  

 
Der Datenschutzbeauftragte steht dem Auftraggeber für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten unter  
 
Der Datenschutzbeauftragte, datenschutz@neu-sw.de, Tel. 0395 3500-999, zur Verfügung. 

 
neu-medianet verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers zur Begründung, Durchführung und 
Beendigung des Vertrages sowie zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung nach Maßgabe 
der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z. B. des Bundesdatenschutzgesetzes [BDSG], ins-
besondere § 31 BDSG) sowie auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f). Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers erfolgt ausschließlich 
gegenüber gesellschaftsrechtlich gemäß Aktiengesetz verbundenen Unternehmen. Die personenbezogenen 
Daten des Auftraggebers werden zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Vertrages und zur 
Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und 
der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Auftraggebers solange gespeichert, wie ein 
überwiegendes rechtliches Interesse von neu-medianet an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägi-
gen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei (2) Jahren über das Ver-
tragsende hinaus. 
 
Der Auftraggeber hat gegenüber neu-medianet Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere nach Art. 15 bis 20 DSGVO. Der Auftraggeber kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für 

 

 

http://www.fitflat.de/
mailto:info@fitflat.de
mailto:datenschutz@neu-sw.de
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Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber neu-medianet widersprechen; telefo-
nische Werbung durch neu-medianet erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Auf-
traggebers. Der Auftraggeber hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, 
wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 

 
 
 
           
Ort und Datum    Unterschrift Auftraggeber 
 
Annahme des Auftrages durch neu-medianet: 
 
 
           
Ort und Datum    Unterschrift neu-medianet GmbH 
 
Anlage 
Protokoll für die Aufmaßerstellung 
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Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Auftrag widerrufen möchten:  
 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Auftrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
An neu-medianet GmbH 

John-Schehr-Straße 1 
17033 Neubrandenburg 
Fax-Nr.: 0395 3500-990 
E-Mail-Adresse: Netzkundenservice@neu-sw.de 

 
Hiermit widerrufe ich den von mir erteilten Auftrag über die Erstellung eines Multimedia-Hausanschlusses 
 
Beauftragt am   
Name des/der Verbraucher(s)   
Anschrift des/der Verbraucher(s)   
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 

  

Datum   
 
 


